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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1993

Norm

DSt 1990 §3

RAO §15

Rechtssatz

Das Verschulden an einem Verstoß gegen die Bestimmung des § 15 Abs 1 und 2 RAO ist für sich allein geringfügig, weil

diese Vorschriften öfters unbeachtet bleiben.
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